








 

5. Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen  
  

Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung kann der Vermieter die Nutzung der Einrichtung zeitlich 

befristet oder auf Dauer untersagen (Hausrecht). Zuwiderhandlungen ziehen Strafanzeigen nach sich.  

   

6. Inkrafttreten  
  
Diese Nutzungsbedingungen treten mit der Bekanntgabe in Kraft.  

Sofern einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sind, wird hierdurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

Ausnahmen von diesen Bedingungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich von der Vorstandschaft 

bestätigt werden.  

  

  

Gerbrunn, 12.10.2025  

Gez.: Vorstandschaft des TSV 1877 Gerbrunn e.V. 
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